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3. Berordnung über die Be[HlagnahHme polnijdHen Bermögens 

— in Weltpreuken 

vom 27. September 1939 
(Verordnungsblatt des Militärbefehlshabers Danzig-Wefjtpreuken S. 61.). 

Für meinen Zuftändigfeitsbereid) mit Ausnahme des Gebiets der bisherigen Freien 

Stadt Danzig verordne ich: 
$1 

Das Vermögen des polnijhHen Staates, polnijher Staatseinridhtungen Jowie das V er- 
mögen natürlidher und jurijtijdHer Berfonen fann bejhlagnahmt und eingezogen werden. 

5 
(1) Yeber die Bejdhlagnahme, die Berwertung und gegebenenfalls über die Freigabe 

des im $ 1 bezeidhneten BVermögens ent{Heidet ein Staatsiommij]jar. 
(2) Dem Staatsiommiljar [teht das ausfhließliHe Berfügungsrecht über das be[Hlag- 

nahmte Vermögen 3U. 
(3) Der Staatsfommijfar fann die Verwaltung und BVerwertung be[HhlagnahHmten VBer- 

mögens bejonderen Ireuhändern übertragen. 

$3 
(1) Wer be/Hlagnahmtes Bermögen oder einzelne Vermögensgegenjtände im Belib 

hat oder darüber zu verfügen berechtigt ijt, ijt verpflidhtet, das Vermögen unverzüglidh dem 
Staatsfommijfjar anzuzeigen. 

(2) Der Staatsfommijjar Fann verlangen, da Angaben tat[ächlicher Art, die iHm gegen- 
über 3u maden find, durch eidesftattlidHe Berficherung oder in Jonjtiger Weife glaubhaft 
gemacht werden. , $4 

Während der Dauer der Bejhlagnahme [ind Zwangsverfteigerungen, Zwangsverwal- 
tungen und Zwangsvollitredungen jeder Art in das befchlagnahmte Vermögen unzuläffig. 
Desgleihen findet ein Konkursverfahren, ein VBergleichsverfahren vder ein fonftiges auf 
Befriedigung der Gläubiger gerichtetes Verfahren nicht jtatt. 

$5 
Die Be/cdhlagnahme, die Beitellung von Treuhändern [owie ihre Namen [ind auf Antrag 

des Staatsfommifjars in das Grundbuch, in das Handelsregijter vder in ein fonftiges in 
Betradht fommendes öffentlidhes Regijter einzutragen. 

$6 
(1) Gläubiger bejdlagnahmten Vermögens haben ihre Forderung nach der Bejhlag- 

ngbme binnen einer von dem Staatstommijfar oder einem beltellten Treuhänder zu be- 
itimmenden Frift anzumelden. 
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(2) In der Anmeldung Jind die Höhe der Forderung, die Fälligkeit und der Zinsjaß zu 
bezeidhnen [owie anzugeben, ob für die Forderung ein Titel (Urteil, volljtredbare Urkunde) 
und Sicherungsrecdhte (Mebereignungen, Pfandrechte) beftehen. Forderungen, für die ein 
Titel nicht befteht, find durdH Vorlegung von Urkunden, (SchuldlhHeinen, Recdhnungen, 
Lieferungsbejheinigungen u]jw.) vder in Jonftiger Weife glaubhaft zu maden. 

(3) Klagen auf Fefjtftellung des Beltehens einer FJorderung [ind erft zuläffig, wenn Dder 
Staatsiommiljar vdder der Ireuhänder die Forderung beftritten hat. 

$7 

Die Verordnung tritt mit der Verkfündung in Kraft. 

Danzig, den 27. September 1939. 

Der Militärbefehlshaber Danzig-Wejtpreußen. 
. Heiß, General der Artillerie.


